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Umwidmung eines Grabfeldes auf dem Friedhof in Havixbeck 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Ausschuss für Umwelt- und Kli-
maschutz, Mobilität, Energie 

und Nachhaltigkeit 

06.02.2025    

2 Haupt- und Finanzausschuss 20.02.2025    

3 Gemeinderat 26.02.2025    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   ja  X nein 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag  
 
Der Gemeinderat beschließt das in dem anliegenden Lageplan dargestellte Grabfeld wie folgt 
umzuwidmen: 
 
Im Grabfeld 1-D (Ruheinsel) sollen die Grabstellen Nr. 19 – 39 als Wiesenwahlgräbergräber 
genutzt werden. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, damit die Wie-
senwahlgräber zeitnah für Beerdigungen zur Verfügung stehen.  
 
 
 
Begründung   
 
Für Bestattungen werden immer häufiger Wiesenwahlgräber nachgefragt. Bei dieser Art von 
Bestattungen wird der /die Verstorbene im Sarg in einer Rasenfläche beigesetzt; die Oberflä-
che des Grabes wird anschließend wieder mit Rasen gestaltet. Die Nutzungsberechtigten ha-
ben lediglich die Möglichkeit, eine niveaugleiche Namensplatte anzubringen, weil die gesamte 
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Fläche durch Mähen vollständig gepflegt wird, Durch diese Art von Gräbern besteht die Mög-
lichkeit, die Pflegeverantwortung nicht bei den Nutzungsberechtigten zu belassen, sondern 
vielmehr über den Friedhofsträgern abzuwickeln.  
 
Durch die hohe Nachfrage nach dieser Bestattungsform stehen derzeit keine weiteren Gräber 
zur Verfügung. Möglich wäre in der Ruheinsel 1-D, die Bestattungsform anzubieten. Durch 
Umwidmung der 2 stelligen Wahlgräber Nr. 19-39 (21 Grabstellen) in 2 stellige Wiesenwahl-
gräber (Nr. 19-39) könnte man diesem Bedarf nachkommen und hätte weiterhin ein einheitli-
ches Erscheinungsbild auf dem Friedhof gegeben. 
 
Da die Wiesenwahlgräber bereits in der Friedhofssatzung kalkuliert sind, besteht lediglich die 
Notwendigkeit der Bekanntgabe eines möglichen Beschlusses. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
 
 
 
 
 
 
Jörn Möltgen 
Bürgermeister  
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